
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Jürgen Pohl,
Martin Sichert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/17704 –

Aktuelle Daten und Entwicklungen beim „Pflege-Darlehen“

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Anfang 2015 in Kraft getretene Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie, Pflege und Beruf (https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*[@
attr_id%3D'bgbl114s2462.pdf']#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27
bgbl114s2462.pdf%27%5D__1583332483326) sieht die Möglichkeit eines 
Darlehens vor, welches Angehörigen von Pflegebedürftigen dabei helfen soll, 
die Arbeitszeit zu reduzieren und den Lebensunterhalt während der Pflegezeit 
zu sichern. Bei der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit und Pflegezeit 
können die Beschäftigten das zinslose Darlehen beim Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) beantragen (vgl. https://www.b
mas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Vereinbarkeit-Familie-Pflege-Beruf/vereinb
arkeit-familie-pflege-beruf.html). Es soll dabei helfen, das mit der Arbeitszeit-
reduzierung verbundene niedrigere Gehalt besser abfedern zu können. Das so-
genannte Pflege-Darlehen wird in monatlichen Raten ausgezahlt und muss 
nach dem Ende der Pflegezeit in Raten wieder zurückgezahlt werden (vgl. 
https://www.wege-zur-pflege.de/familienpflegezeit.html). Wie die Süddeut-
sche Zeitung am 19. Juli 2019 berichtet, wurde das „Pflege-Darlehen“ seit sei-
ner Einführung kaum in Anspruch genommen (vgl. https://www.sueddeutsch
e.de/wirtschaft/pflege-darlehen-flop-1.4529957).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Der Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, die Angehörigen von Pfle-
gebedürftigen zu unterstützen und die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu 
erleichtern. Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf, das am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, wurden die Regelungen des 
Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) und des Familienpflegezeitgesetzes (FPfZG) 
miteinander verzahnt und weiterentwickelt: Es wurde ein Anspruch auf Pflege-
unterstützungsgeld für die bis zu zehn Arbeitstage umfassende kurzzeitige Ar-
beitsverhinderung im Akutfall eingeführt. Auf die Familienpflegezeit, d. h. eine 
teilweise Freistellung von bis zu 24 Monaten bei einer wöchentlichen Mindest-
arbeitszeit von 15 Stunden, besteht seitdem ein Rechtsanspruch.
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Gesetzlich geregelt wurden Ansprüche auf die vollständige oder teilweise Frei-
stellung für die auch außerhäusliche Betreuung von minderjährigen pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen nach dem PflegeZG oder FPfZG sowie für die 
Begleitung in der letzten Lebensphase für bis zu drei Monaten. Für die Zeit der 
Freistellungen können Beschäftigte eine Förderung durch ein zinsloses Darle-
hen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 
beantragen. Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf wurde zudem der Begriff der „nahen Angehörigen“ erweitert, so dass 
hierzu beispielsweise auch die Stiefeltern und die Partner einer lebenspartner-
schaftsähnlichen Gemeinschaft zählen. Im September 2015 wurde zudem der in 
§ 14 FPfZG vorgesehene unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf eingesetzt. Er befasst sich mit Fragen zur Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf, begleitet die Umsetzung der einschlägigen Regelungen und berät 
über deren Auswirkungen. Nach § 14 Absatz 3 FPfZG legt der Beirat dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) alle 
vier Jahre einen Bericht vor; hierin können Handlungsempfehlungen ausge-
sprochen werden. Der erste Bericht wurde am 20. Juni 2019 offiziell an Frau 
Bundesministerin Dr. Franziska Giffey übergeben. Der Bericht enthält neben 
umfangreichen Erkenntnissen und Auswertungen von Studien insbesondere 
Handlungsempfehlungen für eine Weiterentwicklung zur Thematik „Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf“.

1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der pflegebe-
dürftigen Personen in Deutschland in den letzten zehn Jahren entwickelt 
(bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der jährlichen Verände-
rungen für die Jahre 2015 bis 2019 differenziert nach Alter und Ge-
schlecht sowie nach Bund und Bundesländern aufschlüsseln)?

Die Entwicklung der Zahl der pflegebedürftigen Personen in Deutschland kann 
anhand der Anzahl der Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher der sozi-
alen Pflegeversicherung nachvollzogen werden. Deren Entwicklung in den letz-
ten zehn Jahren, in absoluten und relativen Zahlen, zeigt die Tabelle 1 in der 
Anlage (Geschäftsstatistik der Pflegekassen).
Nach Altersgruppen und Geschlecht differenzierte Statistiken sind auf der In-
ternetseite des BMG abrufbar: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/t
hemen/pflege/pflegeversicherung-zahlen-und-fakten.html. Eine Aufteilung 
nach Ländern enthält die Statistik der Pflegekassen nicht

2. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung zur Wirksamkeit des Geset-
zes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf insbesonde-
re mit Blick auf das „Pflege-Darlehen“, und auf der Grundlage welcher 
Zahlen und Kriterien kommt sie zu Ihrer Einschätzung?

Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf wur-
den neue Rechtsgrundlagen geschaffen, um die Rahmenbedingungen für Be-
rufstätige, die zugleich die Pflege eines Angehörigen übernehmen, zu verbes-
sern. Es gibt keine Bundesstatistik, die die Inanspruchnahme der Auszeiten er-
fasst. Zur Schaffung einer Datenbasis wurde mit dem Statistischen Bundesamt 
2016 vereinbart, den Mikrozensus-Befragungsbogen 2017 dahingehend zu än-
dern, dass vollständige oder teilweise Freistellungen nach dem PflegeZG oder 
FPfZG erhoben werden. Aus Angaben des Mikrozensus 2018 lassen sich dem-
nach jährlich ca. 80.000 Freistellungen ableiten. Bezüglich der Entwicklung der 
Darlehen wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.
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3. Mit wie vielen Darlehensanträgen („Pflege-Darlehen“) hatte die Bundes-
regierung in den Jahren 2015 bis 2019 gerechnet, und wie viele Anträge 
wurden bis zum 31. Dezember 2019 insgesamt gestellt (bitte die absoluten 
Zahlen für Bund und Bundesländer differenziert aufschlüsseln)?

Die Annahmen ergeben sich aus dem Gesetzentwurf zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Beruf (Bundestagsdrucksache 18/3124, S. 29). Die er-
betenen Zahlen sind einsehbar in den Tabellen 2 und 3 der Anlage.

4. Wie viele Personen haben nach Kenntnis der Bundesregierung seit Inkraft-
treten des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf ein zinsloses Darlehen („Pflege-Darlehen“) beantragt (bitte getrennt 
nach Pflegezeit und Familienpflegezeit, Geschlecht, Alter, Bund und Bun-
desländern für die Jahre 2015 bis 2019 aufschlüsseln)?

Eine Differenzierung nach den genannten Mehrfachkriterien kann aufgrund der 
Datenbasis nicht vorgenommen werden. Insgesamt belief sich in den Jahren 
2015 bis 2019 die Anzahl der Antragsteller eines Darlehens nach dem Pfle-
geZG auf 272, die Anzahl der Antragstellerinnen auf 488. Für die Freistellun-
gen nach dem Familienpflegezeitgesetz waren in diesem Zeitraum 204 Antrag-
steller sowie 306 Antragstellerinnen zu verzeichnen.
Für eine Aufschlüsselung nach Jahren wird auf die Tabelle 4 der Anlage ver-
wiesen.

5. Wie viele der bewilligten „Pflege-Darlehen“ standen nach Kenntnis der 
Bundesregierung im Zusammenhang mit der Betreuung eines minderjähri-
gen pflegebedürftigen Angehörigen (bitte die absoluten und relativen Zah-
len differenziert für die Jahre 2015 bis 2019 sowie für Bund und Bundes-
länder ausweisen)?

Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die Tabellen 5 und 6 der Anlage ver-
wiesen.

6. In welcher Höhe sind die in den Jahren 2015 bis 2019 im Bundeshaushalt 
jährlich vorgesehenen Mittel für die zinslosen Darlehen zur Pflegezeit so-
wie zur Familienpflegezeit abgeflossen (bitte nach Pflegezeit und Famili-
enpflegezeit für die Jahre 2015 bis 2019 differenziert aufschlüsseln)?

Die Zahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Es können lediglich die 
Gesamtabflüsse ausgewiesen werden. Eine Differenzierung der Haushaltszah-
len zwischen Pflegezeit und Familienpflegezeit ist nicht möglich.

Jahr Gesamt abgeflossene Mittel
2015 649.297,60 Euro
2016 919.905,15 Euro
2017 756.022,92 Euro
2018 728.369,81 Euro
2019 692.028,17 Euro

Quelle: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA)
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7. Ist der in Frage 6 erfragte Mittelabfluss für das Jahr 2019 hinter den Er-
wartungen der Bundesregierung zurückgeblieben?

Wenn ja,

a) welche Gründe sieht die Bundesregierung hierfür, und

b) welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um den Mittel-
abfluss zu erhöhen?

Grundsätzlich besteht ein Anspruch auf Gewährung eines zinslosen Darlehens 
für die Dauer der Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz und Familienpflege-
zeitgesetz. Die Inanspruchnahme der Förderung blieb allerdings hinter den im 
Gesetzentwurf genannten Annahmen (Bundestagsdrucksache 18/3124, S. 29) 
zurück. Die Gründe hierfür können vielfältig sein und von der Frage abhängen, 
ob der Entgeltausfall auch in anderer Form abgefedert werden kann.
Es ist ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung, die Bürgerinnen und Bürger 
gut zu informieren. Zur Öffentlichkeitsarbeit des BMFSFJ im Bereich der Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf zählen insbesondere der Flyer und die Bro-
schüre „Bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf“, aber auch die 
Informationen auf der Website „wege-zur-pflege.de“. Persönliche Informatio-
nen können über das Pflegetelefon des BMFSFJ abgerufen werden. Dieses An-
gebot richtet sich an alle Betroffenen und Beteiligten in der Pflege, d. h. an 
Pflegebedürftige und ihr persönliches Umfeld, an pflegende Angehörige, an 
Dienstleister im Pflegesektor, an Arbeitgeber von pflegenden Angehörigen und 
Beratungsstellen.

8. Wie viele der Darlehensnehmer konnten nach Kenntnis der Bundesregie-
rung in den letzten fünf Jahren aufgrund der Härtefallregelung hinsichtlich 
ihrer Rückzahlungsverpflichtung

a) eine Teilfreistellung,

b) einen Teilerlass oder

c) einen vollständigen Erlass des Darlehens

erwirken (bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der jährlichen 
Veränderungen für die Jahre 2015 bis 2019 angeben sowie differenziert 
nach Alter, Geschlecht, Bund und Bundesländern ausweisen)?

Das Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) regelt verschiedene Möglichkeiten bei 
sog. Härtefällen. Eine besondere Härte liegt nach dem Gesetz auch dann vor, 
wenn sich der Darlehensnehmer/die Darlehensnehmerin wegen unverschuldeter 
finanzieller Belastungen vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkei-
ten befindet oder zu erwarten ist, dass er/sie durch die Rückzahlung des Darle-
hens in der vorgesehenen Form in solche Schwierigkeiten gerät. So ist die 
Stundung der Darlehensschuld nach § 7 FPfZG eine Härtefallregelung, die zur 
Vermeidung einer besonderen Härte greift, wenn Darlehensnehmer/Darlehens-
nehmerinnen beispielsweise Entgeltersatzleistungen nach dem SGB III und 
dem SGB IV oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB 
II beziehen. Daneben regelt § 7 Absatz 2 FPfZG die Möglichkeit eines Teildar-
lehenserlasses sowie Absatz 3 die Möglichkeit des Erlöschens der Darlehens-
schuld unter bestimmten Voraussetzungen.
Im Zeitraum von 2015 bis 2019 konnten insgesamt 291 Stundungen, 70 Teiler-
lasse sowie vier Niederschlagungen erfasst werden. Der Anteil der Antragsstel-
ler betrug 26,46 Prozent, der Anteil der Antragsstellerinnen betrug 73,54 Pro-
zent. Für eine genauere Aufschlüsselung wird auf die Tabelle 7 der Anlage ver-
wiesen.
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9. Wie viele der ausgegebenen „Pflege-Darlehen“ wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit dessen Einführung

a) vollständig zurückgezahlt oder

b) teilweise zurückgezahlt

(bitte die absoluten und relativen Zahlen inklusive der jährlichen Änderun-
gen für die Jahre 2015 bis 2019 angeben sowie differenziert nach Alter, 
Geschlecht, Bund und Bundesländern ausweisen)?

Differenzierte Zahlen zwischen teilweise und vollständig zurückgezahlten Dar-
lehen liegen nicht vor. Aufgrund dessen können diese auch nicht in Bezug zu 
den ausgegebenen Darlehen gesetzt werden. Die Rückzahlungen stellen sich 
wie folgt dar:

Jahr Gesamtzahl der 
bewilligten Darle-
hen im Kalender-
jahr

Anzahl der zurückgezahlten 
Darlehen bzw. von Darlehen 
im Rückzahlungszeitraum 
für das jeweilige Kalender-
jahr mit Stand Ende 2019

Veränderung zum 
Vorjahr in Prozent

2015 257 257
2016 180 180 - 29,96
2017 183 183 + 1,67
2018 193 156* -14,75
2019 169 56* - 64,1

Quelle: BAFzA

* Die Darlehen befinden sich z. T. noch im Auszahlungszeitraum bzw. im 
Rückzahlungszeitraum, weshalb bewilligte und zurückgezahlte Darlehen für 
diese Jahre divergieren.

10. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Einnahmen aus 
Darlehens-Rückzahlungen seit Einführung des „Pflege-Darlehens“ ent-
wickelt (bitte die absoluten und relativen Zahlen für die Jahre 2015 bis 
2019 differenziert aufschlüsseln)?

Die nachfolgend genannten Zahlen zur Entwicklung der Einnahmen aus Darle-
hensrückzahlungen beinhalten auch Rückzahlungen aus Arbeitgeberdarlehen 
(nach der vor dem 1. Januar 2015 geltenden Fassung des Familienpflegezeitge-
setzes).

Jahr Einnahmen aus
Darlehensrückzahlungen
in Euro

Veränderung zum
Vorjahr in Prozent

2015 428.337,72
2016 345.122, 92 -19,43
2017 420.203,88 +21,75
2018 541.573, 98 +28,88
2019 663.321,48 +22,48

Quelle: BAFzA
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11. Für welchen Zeitraum wurde nach Kenntnis der Bundesregierung das 
„Pflege-Darlehen“ im Durchschnitt beantragt bzw. bewilligt (bitte je-
weils für die Jahre 2015 bis 2019 differenziert nach Geschlecht, Alter, 
Bund und Bundesländern aufschlüsseln)?

Die Angaben sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Eine Differenzie-
rung nach Geschlecht und Alter sowie Bundesländern ist nicht möglich. Eine 
Ermittlung der durchschnittlichen Darlehensdauer beantragter, aber nicht be-
willigter Darlehen, ist nicht möglich, da diese Daten nur bei bewilligten Anträ-
gen erfasst werden.

Jahr Durchschnittliche Darlehensdauer eines bewilligten 
Darlehens in Monaten

2015 12
2016 11
2017 10,25
2018 10,85
2019 10

Quelle: BAFzA

12. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittli-
chen Einkommensverluste von Arbeitnehmern, die sich um ihre pflege-
bedürftigen Angehörigen kümmern und deshalb ihre Arbeitszeit redu-
ziert haben (bitte die absoluten und relativen Zahlen für die Jahre 2015 
bis 2019 je nach Pflege- und Familienpflegezeit sowie nach Geschlecht, 
Bund und Bundesländern differenziert aufschlüsseln)?

Daten hierzu liegen der Bundesregierung nicht vor.

13. Welche Höhe hat nach Kenntnis der Bundesregierung das bewilligte 
„Pflege-Darlehen“ im Durchschnitt (bitte für die Jahre 2015 bis 2019 dif-
ferenziert nach Geschlecht, Alter, Bund und Bundesländern aufschlüs-
seln)?

Die Darlehenshöhen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Differen-
zierte Angaben sind nicht möglich. Sie werden nicht erfasst.

Jahr Höhe eines bewilligten Darlehens im Durchschnitt 
in Euro

2015 4.148,70
2016 3.912,88
2017 3.610,58
2018 4.033,08
2019 3.446,84

Quelle: BAFzA
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14. Welche der zentralen Handlungsempfehlungen des Berichtes des unab-
hängigen Beirates für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf (nach § 14 
des Familienpflegezeitgesetzes) wurden von der Bundesregierung seit 
dessen Erscheinen in konkrete politische Maßnahmen überführt bzw. 
umgesetzt?

Der Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf hat seinen Bericht im Ju-
ni 2019 vorgelegt. Er enthält insbesondere Handlungsempfehlungen für die 
Weiterentwicklung des Familienpflegezeitgesetzes, die von der Bundesregie-
rung geprüft werden.

15. Plant die Bundesregierung in der laufenden Legislaturperiode eine Über-
arbeitung des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf?

Wenn ja, inwiefern?

Die Weiterentwicklung des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf ist nicht im Koalitionsvertrag verankert. Die bessere Verein-
barkeit von Familie, Pflege und Beruf bleibt aber eine wichtige Aufgabe, die 
einer breiten gesellschaftspolitischen Diskussion bedarf.
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